
Das heutige Gesetz bietet einen wesentlichen Fortschritt. Dar
auf ist schon in der Erklärung des Herrn Justizministers hinge
wiesen worden. Ich möchte besonders hervorheben die Ausdeh
nung auf juristische Personen, die wesentliche Ausdehnung der 
Tatbestände. Auch wir würden befürworten, daß die Frage der 
Steuern auch bei Bürgern hier einbezogen wird. Das betrifft die 
Fragen der Gewerbegenehmigung, aber auch den Zugang zu hö
heren Bildungsstätten. Das betrifft auch das Verfahren. Der Ge
richtsweg kann jetzt unmittelbar eingeschlagen werden, wenn 
die Behörde nicht tätig wird. Es findet ein streitiges Vefahren 
statt, die Gerichte haben die Möglichkeit, in der Sache selbst zu 
entscheiden.

Es gibt - und auch das ist ein wesentlicher Fortschritt - eine 
zweite Instanz.

Wir begrüßen auch den Weg zur Generalklausel, wie er hier 
vom Herrn Justizminister vorgezeichnet wurde. Ich meine aber, 
und da möchte ich ihm ausdrücklich zustimmen, das ist im we
sentlichen Umfang eine Frage des materiellen Rechts. So wäre 
es beispielsweise sinnvoll, auch Fragen des Behindertenrechts 
einzubeziehen, aber eben diese Fragen sind gegenwärtig unge
nügend rechtlich geregelt, und man kann ein gerichtliches Ver
fahren nur dann einführen, wenn die Gerichte die Möglichkeit 
haben, sich auf ein ausgebildetes materielles Recht zu stützen.

Rechtsverletzungen sind die Voraussetzung der Entschei
dung. Dabei wird das Ermessen der Verwaltungsorgane nicht

_/lachgeprüft. Auch das entspricht der Einsicht, daß Verwaltung
im Rahmen des Gesetzes stattfindet, zugleich aber aktive Tätig
keit ist, die unter der Kontrolle der Bürger stehen muß.

Ich glaube, daß es auf die Dauer nicht zweckmäßig sein wird, 
diese Verfahren nach der Zivilprozeßordnung zu behandeln, 
weil doch für diese Verfahren eigene Gesetzmäßigkeiten gelten 
werden. Wir werden also in Zukunft ansteuern müssen, auch für 
diese Verfahren eine eigene gesetzliche Regelung zu entwik- 
keln.

Es ergeben sich aus dieser Entwicklung wesentliche Folge
rungen, die über die rein rechtlichen Fragen hinausreichen. Ich 
möchte drei Dinge hervorheben, was die Bindung der Verwal
tung an die Gesetze in diesem Falle bedeutet. Einmal brauchen 
wir in der Verwaltung eine Änderung, eine Weiterentwicklung 
der Einstellung zum Recht. Wir brauchen eine höhere juristische 
Qualifizierung der Mitarbeiter der Verwaltung. Obwohl ich nicht 
meine, daß wir zum Juristenmonopol des 19. Jahrhunderts zu
rückkehren sollten, halte ich eine höhere juristische Qualifizie
rung für notwendig. Und schließlich glaube ich, daß wir auch auf 
diesem Gebiet eine umfassendere Ausbildung von Juristen 
brauchen. Das sind einfache Schlußfolgerungen aus dieser Ent
wicklung, auf die ich die Aufmerksamkeit der Abgeordneten Ien- 

—«en möchte.

Gestatten Sie mir zum Schluß noch eine Bemerkung. Vorhin 
hat der Abgeordnete der DSU, Backofen, Konrad Weiß gefragt: 
Woher kennen Sie den Staatsvertrag? - Ich halte es für einmalig, 
daß ein Parlamentarier stolz ist auf die Nichteinbeziehung des 
Parlaments in die Behandlung von Lebensfragen der Nation.

(Beifall bei der PDS)

Stellvertreterin der Präsidentin Dr. Niederkirchner:

Ich danke Herrn Abgeordneten Heuer. Für die Fraktion der 
SPD bitte ich den Abgeordneten Paul Jacobs, das Wort zu neh
men.

Jacobs (SPD):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Der vorliegende 
Antrag des Ministerrates zielt auf die Beseitigung eines Zustan
des hin, der nicht erst im Zusammenhang mit der politischen Si
tuation der letzten Monate als schmerzlich empfunden worden 
ist. Das jahrzehntelange Verbot der gerichtlichen Überprüfung 
von Entscheidungen der Verwaltungsorgane, was in der Vergan
genheit als ein Grundprinzip des so bezeichneten sozialistischen 
Rechts galt, hat sich nachteilig auf die Entwicklung des Verwal

tungsrechts selbst, aber auch - und das meiner Ansicht nach in 
schwerwiegendem Maße - auf die Qualität der Verwaltungs
rechtsentscheidungen ausgewirkt.

Die halbherzige und inkonsequente Lockerung dieses Verbots 
durch diese Bestimmungen vom Dezember 1988 ist nach meiner 
Auffassung trotz der seinerzeitigen starken propagandistischen 
Verbreitung durch die Massenmedien letztendlich, was ihre 
Auswirkungen betrifft, doch mehr in Richtung Enttäuschung 
gegangen, als daß sie Genugtuung hervorgerufen hat. Dieser da
mals als Vervollkommnung des sozialistischen Rechts und der 
sozialistischen Demokratie gepriesene Akt war insofern im 
Grunde genommen eher ein beredter Ausdruck der Reform
feindlichkeit des alten Systems. Dieser unbefriedigende Zu
stand soll und muß nunmehr überwunden werden.

Die generelle Überprüfbarkeit von Vewaltungsentscheidun- 
gen ist Ausdruck der in diesem Lande zu installierenden 
Gewaltenteilung, ohne die Rechtsstaatlichkeit nicht denkbar ist. 
Der vorliegende Gesetzesentwurf ist vom Grundsatz her geeig
net, den gegenwärtigen Anforderungen Rechnung zu tragen, 
wobei der Zusammenhang mit der beabsichtigten Wirtschafts-, 
Währungs- und Sozialunion sicher nicht zu übersehen ist. Das 
betrifft sicher nicht nur das Datum des beabsichtigten Inkraft
setzens dieses Gesetzes, sondern zugleich auch, wie hier schon 
gesagt wurde, speziell die Frage der Einbeziehung juristischer 
Personen als Adressaten von Verwaltungsrechtsentscheidun
gen. Dieser ernsthafte Mangel der Vergangenheit wird nun zum 
Glück damit ebenfalls beseitigt.

Ich will mich jetzt hier nicht über die einzelnen Vorzüge der 
geplanten gesetzlichen Bestimmungen auslassen. Das ist hier 
ausreichend getan worden. Ich will nur noch auf drei Punkte hin- 
weisen, die mir erwähnenswert erscheinen und die gegebenen
falls noch diskutiert werden müssen.

So ist einmal auch aus unserer Sicht die Frage der Einschrän
kung der Verwaltungsakte im § 2 des Gesetzentwurfes nochmals 
im einzelnen anzusehen. Es ist uns insoweit ebenfalls nicht ganz 
klar, warum diese Einschränkung gemacht wurde. Die Begrün
dung, die Herr Justizminister hier gegeben hat, reicht meines 
Erachtens noch nicht aus.

Zweitens ist die im § 2 Abs. 2 des Gesetzentwurfes geregelte 
allgemeine Frist von 6 Wochen nach meiner Auffassung eben
falls noch einmal zu überprüfen, da sie mir doch etwas sehr lang 
erscheint, zumindest was die Problematik der Beschwerden ge
gen bereits getroffene Verwaltungsentscheidungen betrifft. 
Man muß in diesem Zusammenhang sehen, daß hier schon ein 
Verwaltungsverfahren im Gange ist, daß also eine gewisse Zeit 
schon verstrichen ist, daß eine Entscheidung bereits getroffen 
ist, und hier die Betroffenen nochmals auf diese 6-Monate-Frist 
zu verweisen, scheint mir doch unter Umständen unbillig zu 
sein. Es ist also doch eine andere Situation, als wenn es darum 
geht, zu klagen, weil das Verwaltungsorgan das Verfahren noch 
gar nicht in Gang gesetzt hat.

Drittens auch noch einmal unser Hinweis auf § 11. Hier hat ja 
schon der Abgeordnete Ullmann für Heiterkeit gesorgt. Auch 
wir sind der Auffassung, daß hier die Problematik der Gerichts
kostenfreiheit, das heißt also, weder Gerichtsgebühren noch ge
richtliche Aussagen sollen einbezogen werden in derartige Ver
fahren, was die Kostentragungspflicht betrifft, nochmals ge
prüft werden sollte.

Alles in allem, meine Damen und Herren, sehen wir diesen Ge
setzentwurf als eine brauchbare Grundlage an, in der Zukunft 
damit zu arbeiten. Die Fraktion der SPD gibt diesem Entwurf ih
re Zustimmung.

(Beifall bei der SPD-Fraktion)

Stellvertreterin der Präsidentin Dr. Niederkirchner:

Danke an Herrn Paul Jacobs. Ich bitte nun Frau Abgeordnete 
Birgit Kayser, zum Abschluß unserer Aussprache für die Frak
tion der CDU/DA das Wort zu nehmen.

171


